
  

 

14637/22 ADD 1  am/dp 1 

 COMPET.3  DE 
 

 

 

Rat der 
Europäischen Union  

 
 
 
 
 
 
Brüssel, den 1. Dezember 2022 
(OR. en) 
 
 
14637/22 
ADD 1 
 
 
 
UD 234 
COASI 209 
POLCOM 168 
ASIE 98 

 

 

Interinstitutionelles Dossier: 
2022/0359(NLE) 

 

  

 

I/A-PUNKT-VERMERK 

Absender: Generalsekretariat des Rates 

Empfänger: Ausschuss der Ständigen Vertreter/Rat 

Nr. Komm.dok.: ST 14482/2022 + ADD 1 

Betr.: BESCHLUSS DES RATES über den Standpunkt, der im Namen der 
Europäischen Union im Zollausschuss, der mit dem Freihandelsabkommen 
zwischen der Europäischen Union und der Republik Singapur eingesetzt 
wurde, in Bezug auf die Änderung des Protokolls 1 über die Bestimmung 
des Begriffs „Erzeugnisse mit Ursprung in“ oder „Ursprungserzeugnisse“ 
und Methoden der Zusammenarbeit der Verwaltungen zu vertreten ist 

– Annahme 
  

Erklärung der Kommission 

Die Kommission ist der Auffassung, dass der Beschluss des Rates an die Kommission zu richten ist, 

und sieht daher die an Artikel 2 vorgenommenen Änderungen als unangemessen an. 

Die Darlegung des Standpunkts der Union in einem durch eine Übereinkunft eingesetzten Gremium 

ist ein Akt der Vertretung der Union nach außen, der nach Artikel 17 Absatz 1 EUV das 

institutionelle Vorrecht der Kommission ist. 

Die Kommission behält sich diesbezüglich alle ihre Rechte vor. 
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